3-Tage-Regelung im Praxissemester
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person
Kupferschmidt, Karin Karin.Kupferschmidt@bezreg-muenster.nrw.de
An
poststelle, poststelle, poststelle, poststelle, poststelle, und 17 weitere...
An die ZfsL-Leitungen und Seminarleitungen 
sowie die Praxissemesterbeauftragten an den ZfsL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

aufgrund einer Nachfrage des ZfsL Gelsenkirchen möchte ich im Auftrag von Sven Lutzka darauf hinweisen, dass es sich bei der "3-Tage-Regelung" im Praxissemester nicht um den Regelfall handelt, wenn Studierende einer von Münster räumlich entfernten Region, z.B. der Emscher-Lippe-Region, zugewiesen werden. Es handelt sich in allen Fällen um eine Ausnahmeregelung/Einzelfallregelung, die der Zustimmung der Bezirksregierung, der jeweiligen Schulleitung und der oder des zuständigen Praxissemesterbeauftragten bedarf.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Karin Kupferschmidt

